
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die  
Mitglieder der  
Brandenburgischen Historischen Kommission e.V.  
 

 
 
 
 
 
Potsdam, den 19. Oktober 2024  
 
Mitgliederversammlung der Brandenburgischen Historischen Kommission e.V.  
am 5. November 2025   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung der 
Brandenburgischen Historischen Kommission e.V. (BrHiKo) ein.  
 
Die Sitzung findet, wie von Herrn Dr. Huth bereits zweimal mit seinen Rund-E-Mails vom 
6. August und 7. Oktober angekündigt, am Mittwoch, den 5. November 2025, 17.00 h, 
wieder traditionsgemäß im Konferenzraum des „Brandenburg Museum für Zukunft, 
Gegenwart und Geschichte“ (vormals „Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte“), 
14467 Potsdam, Am Neuen Markt 9, statt. 
 
Die folgende Tagesordnung ist vorgesehen:   
 
T a g e s o r d n u n g :   

1. Begrüßung und Regularien.  
2. Vortrag von Prof. Dr. Klaus Neitmann: Lehnsherrschaft oder Erbanfall: die 

brandenburgisch-pommerschen Verträge von Königsberg und Pyritz 1493.  
Formen und Inhalte reichsfürstlicher Diplomatie im späten 15. Jahrhundert.  

3. Selbstvorstellung neugewählter Kommissionsmitglieder.  
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung  

vom 19. November 2024 (siehe Anlage).       
5. a. Bericht des Vorsitzenden: Tätigkeiten, Veranstaltungen, Forschungsvorhaben, 

Veröffentlichungen. 
b. Bericht von Dr. Mario Huth: Tätigkeiten der „Beratungsstelle für 
ehrenamtliche Geschichtsarbeit in Brandenburg“ der BrHiKo.  



 
 
 
 

6. Finanzbericht der Schatzmeisterin. 
7. Bericht der Rechnungsprüfer. 
8. Aussprache und Entlastung des Vorstandes. 
9. Antrag auf Neufestsetzung des Mitgliedsbeitrages.   
10. Vorschläge zur Kooptation neuer Mitglieder: 

- Dr. Denny Becker (Laudator: Prof. Dr. Michael Scholz)  
- Dr. Susanne Jahns (Laudator: Dr. Mario Huth)  
- Dr. Arne Lindemann (Laudatorin: Ellen Franke M.A.) 
- Barbara Rimpel M.A. (Laudatorin: Prof. Dr. Maria Deiters)  

         11. Verschiedenes.      
 
Änderungen oder Zusätze zur Tagesordnung müssen seitens einzelner Mitglieder bis 
zum 8. Tag vor Versammlungsbeginn beim Vorstand beantragt werden. Über 
Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung beschließt die 
Mitgliederversammlung. Während der Mitgliederversammlung können mit Ausnahme 
von Anträgen zur Geschäftsordnung keine neuen Anträge von Mitgliedern eingebracht 
werden (§ 8 [5] der Satzung).  
 
Satzungsgemäß mache ich darauf aufmerksam, dass die Beschlüsse zu den 
vorgeschlagenen Kooptationen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Ordentlichen Mitglieder bedürfen (§ 3 [3-4] der Satzung). 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Prof. Dr. Klaus Neitmann 
Vorsitzender 
 
 
Anlage  


